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1. Die Einwohnergemeinde Feldbrunnen-St. Niklaus legte
den s~ezieJ,jon Bebauungsplan für die Dorfstrasse~Fe1db~nnen_Süd

vom 4. Juli bis 5. August 1935 öffentlich auf. Namens des Herrn

A. von Stookar, Eigenttimer des Buchserhofes (Grandbuöh Feldbrunnen

Nr. 31), erhob Herr Dr. B. Hammer, Fürsprecher, in Solothurn, un

term 1. August 1935 Einsprac‘he und stellte folgende Begehren:

von der Gemeindev~rsammlung vom 29. NLai 1935 be
sprochene Projekt betreffend Neutrassierung der De‘rfstrasse Feld-
brunnen-Süd ist nicht so, wie es inzwischen yom G~emeinderät fest
gelegt wurde, zu genehm.igen, sondern nur unter Berücksichtigung
nachstehender~lit. a ode~r.lit. b.

a) Verschiebung des geplanten Strassenzuges so weit na.~h
Nordosten, dass die am 10. Oktober 1929 und im Monat April 1930
mit der Gemoindebehörde besprochene l≤~rweiterung de•r Scheune auf dem
“Buchserh~1j“ nicht mehr in die Baulinjef~.1lt.

b) 1Ferrin~e~ung des Baulinienabstandes auf der Südseite
der Strasse von 6.m auf 3,5 m.“

Die Einwohnergemeindevers~m],~~g von Feldbrunnon..~St. Nik
laus hat mit Beschluss vom 6. August 1935 den Bebauungsplan geneh

migt und, die Einsprache des Herrn v. Stockar in dem Sinne erledigt,

dass sie einen eventuellen Umbau des Buchserhofes 2,5 m in die Bau

linienzone hinein bewilligte.

Gegen diesen Beschluss erhob Herr Dr. Hammer namens des
Herrn v. Stockar innert nützlicher Frist beim Regierungarat Beschwer

de und stellte folgende Rekurabegehren;

“Das in der Einsprache vom 1. August 1935 gestellte Be
gehren wird aufrecht erhalten,

eventuell:
Der Bebauungsplan über das Gebiet Fe1dbrunne~_S«d ist im

Sinne des Gemeindebesehl~5305 vom 6. August 1935 so abzuandern, das~
die Bau.ljnje um die durch den geplanten Soheunenanbau beanspruchte
F1~.che herumgefuj-jrt wird.‘3

In der Beschwerdebegrü1~.dung wird ausgefujirt:

Afl1~sg1j0h des Augenscheins vom 10. Oktober 1929 sei
Herrn von Stocka-r von der ~i~Tdeb~hörde die Zusicherung gegeben

worden, da~ die Bauljnie ~uf der Westseite der Dorfstrasse Feld

brunn~n~Süd &erart- gezogen werden solle, dass eine Verl~n~rii~ ~



—3-ein Baugesuch eingereicht~ J.~rin sei ein Bauljnjenabstafld von 3,50 in

vorgesehen gewesen, ohne dass die Gemeindebehörden Einsprache er

hoben hatten. Ferner beweise die Tatsache, dass die armjerte Decke

über der Futtertenne nicht in die Hausmauer eingelassen sei, dass

die Gemeindebehörden mit der spatern Erweiterung des Gebaudes nach

Osten einverstanden gewesen seien,

Der von der Gemeindeversam~iung am 6. August 1935 be
schlossene Bebauungsplan veru~r1mög1johe den vom Rekurrenten vorge
sehenen Soheunenanbau na.oh Osten; die Einwohnergemeinde setze sich

demnach über die sein‘erzeit gegebenen Zusicherungen hinweg. Mit

Rücksicht au~ die schon 1‘estehe~den Gebaude auf Grundbuch Feldbrun

nen Nr. ‘75 und Nr. 59 sei überdies ein Bauljnjenabstand von 3.50 in

gerechtfertigt, Schliesslich erklart der Rekurrent in seiner Es

schwerdeschrift, dass er sich mit dem Beschluss der Einwohnergemejn_

deversammiu.ng Feldbrunnen....~t... N1~rlaus vom 6. August 1935 einver
standen erklaren k~nn~te, wenn der Bebauungsplan im Sinne dieses Be

Schlusses abgeandert würde. Die Gemeinde könne nicht eine Baulinie

festlegen und gleichzeitig, einem Grundejgent~er gestatten, über
diese hinauszubaue~.

Die Einwohn r~n~jnd e Feldbru~n~t. Niklaus beantragt
in ihrer Ve e‘hrn1assun~ vom ‘7. Oktober 1935, die Rekursbegehren ab-

zuweisen und dem Beschlusse, wonach die Gemeinde dem Beschwerde...

f~1hror gestattet,üb5], die Baulinje hinauszubauen die regierunge...

ratliche Genehmigung zu erteilen, Die vom Rekurrenten vo.rgeschlagene

Ausbuchtung der Bauljnje könne der Gemeinde nicht zugemut~t werden.

II. Der ~ierun~~ zieht in

Die Einwohnergemejflde FeJ.dbruzrnen...gt. Niklaus •hat mit dem
unterm 6. August 1935 von der Gemeindevers~iung genehmigten Be

bauungsplan den Baulinienabstand für die Do~fstpasse Feldbrunnen_
Süd auf 6 in festgesetzt. Dieser Baulinienabstand ist den Verhält

nissen angemessen. Er entspricht dem Masse, das im ~uartjer Feld

brunnen...Süd fas~ durchwegs angewendet wurde. Die Tatsache, dass an
der fraglichen Strasse auf Grundbuch Feldbrunnen Nr. 75 und Nr.59

bereits Gübäu.d~ stehen, die bis auf 3,50 m an die Strasse gebaut

sind, kann die Gemeinde nicht hindern, für den weiten, unbebauten

Ra.um beidseitig der St.rasse im öffentlichen Interesse einen Bau.—

linienabstand von 6 in ~estzusetzen. Der Einwohnergemeinde Feld-

brunnen_St. Niklau~ kann auch ~aicht zugemutet werden, den Bauljnjen_

abstand von6 in a~if 3,50 m zu ‘verringern oder den ganzen ~trassen_
zug. zu vers~chjeben dämit Orifl einzelner Anstösser eventuell später

~ ~ -

Dem von der Einwohnergexneiflde Faldbrunnefl-St.NiklaUS vor

gelegten Bebauungsplan kann die GenehmIgung erteilt werden. Hingegen

verma der Regieru.ngsrat jenen Gemeindebeschluss nicht zu. genehmi

gen, der Herrn v. Stockar das Bauen uber die Baullnie hinaus ge
statten würde. Ihrer rechtlichen Natur nach sind Bebauungspläne gra

phische Darstellungen von Baureglementen. Sie enthalten objektives

Recht. So gut die Behörden zur Beachtung zwingender Bestimmungen von
Baureglemefltefl gehalten sInd, sind sie durch die Baulinien gebunden0

Sie vermögen keine ungesetzliche Ueberschreitung der Baullnie zu. be
willigen.

Der ~eschwerdef(ihrer vermag auch nicht gbltend zu machen,

dass die Gemeindebehörden ihm h~nsicht1ich Führung der Baulinle Zu

sicherungen gemacht hätten. Ein diesbezüglicher rechtskräftIger Be

schluss einer zuständigen Behörde I~t nie ergangen. Schliesslich ver

mag der Regieru.ngsrat auch jener Argumentation nicht zu folgen, die

aus der behördlichen Genehmigung des Umbaues des Buchserhofes einen
Rechtsanspruch zu konstruieren sucht, bis auf 3,50 in an die Strassen-

grenze heran bauen zu dürfen. Die Beschwerde ist abzuweisen.
Gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 3593 vom 10. September

1934 ist eine Entsoheidgebühr von Fr. 2Q.-- angemessen, die zu

3/4 von dem Beschwerdeführer und zu 1/4 von der Beschwerdebeklagtefl

zu tragen ist.

rungarat:

III. Gestützt auf diese Erwägungen beschliesst rR~~

1. Dem von der Einwohne~meinde Feldbrunnen -St. Niklaus

unterm 6. Au st 1935 beschlossenen Bebauungsplan für die Dorfstrass~

~‘e~.dbrunnen~.Sttd wird die Genehmigp.~ erteilt.

2. Der Beschluss der Gemeinde Feldbrunnen-St. Niklaus,

wonach einer eventuellen Erweiteru~ des Buchserhofes Über die

Baulinie hinaus die Bewilli~~~rtei1t werden soll, wird kassiert.

3. Die Beschwerde des Herrn von Stockar wird abgewiesen~

4. Dem Beschwerdeführer wird eine Entscheid~zebtihr von

Fr. 15.-- ‚ der Beschwerdebek1a~ten eine Entscheid~bühr von Fr.5~-

auferlegt.
Entsoheidgebühr Fr. 15._ a/Herrn von Stockar, resp. Herrn Dr,B,

Hammer, Fürsprecher, in Solothurn
(Staatskanzlei Nr. 217 N.N.).

Entsoheid~ebühr Fr. 5.-- a/Einwohnergemeinde Feldbrunnen-St. Nik
laus (Staatskanzlei-Nr. 218 NN.).

Bau-Departementi51~ Der Staateschreiber:
mit Akten.


